
i) Nachdem hiernach benahmte hiesige Bürger Bursche, als : i) Daniel Ehrich, 2) Johann
George Wolff, 3) Conrad Kirschner, 4) Friedrich Reh«, 5) Martin Piebenbrinck, 6) Ul

rich Rein hart, 7) Conrad Kramer, vor z, 2, i Jahr und drunter, heimlich von hier weg,
 «ud iu die Fremde gangen, und dann deren Entweichung keine andere Ursach als die Furcht
vor dem Mtlitair-Dienst zum Grund hat: als werden seidige in Gesolg des Landesherrlichen
Edittö vom Uten März 1774 von Amiswegen hierdurch öffentlich citiret und befehliget, so ge
wiß binnen Jahres Frist a dato an sich wiederum dahier ei»,zvfinden und zu sistiren, als ge
wiß widngenfals ihr zurückgelassenes «elterliche oder anderes ihnen zugefallene Vermögen cadu-

 cirt und conüscirt werden soll. Hersfeld am r. Ocr. 1781.
Rliuckerfucs, Lommissarius §oci daselbst,

S) Nachdem Johann George Hentze von hier feit vierzehn Jahren abwesend, uudbishierhinvon
dessen Aufenthalt oder Leben nicht das geringste zu vernehmen geweseu ist, seine ohniangst ver
storbene Mutter die gewesene Hospitalitin Johann Franz Hentzrn Wittib aber auf den Fall,
daß er .nicht mehr bey Leben wäre, ihre Goddel Anna Margretha Johann Franz Albrecht
Tochter als Erbin ihres sämtlichen Nachlasses noch vor ihrem Ende per Testamentum substi

 tuir,: hat, mithin ersagten Johann George Hrntze zum Empfang der ihm angefallenen Erb
schaft ediüaliter vorzuladen, vor nöthig erachtet worden; so wird derselbe, oder seine etwa nach
gelassene eheliche Leibes-Erben von Amts - und Gerichtswegen hiermit öffentlich citirt und an-
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